
 

 

GROSSER RAT 
 

 

Sitzung vom 23.03.2021, Art. Nr. 2021-0080, romm/eb 

PROTOKOLL 

(20.353-1) Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EG ZGB); Änderung; 
Einführungsgesetz zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EG ZPO); Änderung; Einfüh-
rungsgesetz zum Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (EG 
BGFA); Änderung; Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Kon-
kurs (EG SchKG); Änderung; Bericht und Entwurf zur 2. Beratung; Eintreten, Detailberatung 
und Schlussabstimmung; fakultatives Referendum 

 

Der Rat behandelt die regierungsrätliche Vorlage vom 16. Dezember 2020. Die Kommission für Jus-
tiz (JUS) beantragt Eintreten und Beschlussfassung gemäss den regierungsrätlichen Anträgen. Es 
referiert deren Präsident, Rolf Haller, Zetzwil. 

Eintreten 

Eintreten ist unbestritten und erfolgt stillschweigend. 

Detailberatung 

Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EG ZGB)  
(Verbesserung des Schutzes gewaltbetroffener Personen) (gemäss Beilage 1 der Botschaft) 

I., § 4a (neu), § 24 Abs. 1 lit. q, II. Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung (EG 
StPO), § 24 Abs. 4–5 (neu), III. (keine Fremdaufhebungen), IV. 
Zustimmung 

Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EG ZGB)  
(Änderungen im Bereich des Handelsregisterrechts) (gemäss Beilage 2 der Botschaft) 

I., § 103 Abs. 1, Abs. 2 (aufgehoben), II. Einführungsgesetz zur Schweizerischen Zivilprozessord-
nung (EG ZPO), § 12 Abs. 1 lit. b, III. (keine Fremdaufhebungen), IV. 
Zustimmung 

Einführungsgesetz zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EG ZPO)  
(gemäss Beilage 3 der Botschaft) 

I., § 4 Abs. 1 Einleitungssatz, lit. e (aufgehoben), lit. f (neu), § 12 Abs. 1 lit. a, § 22 Abs. 1–2, § 23 
Abs. 1–2, II. (keine Fremdänderungen), III. (keine Fremdaufhebungen), IV. 
Zustimmung 
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Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte 
(EG BGFA)  
(gemäss Beilage 4 der Botschaft) 

I., § 6 Abs. 2, § 19 Abs. 1–2 (aufgehoben), Abs. 2bis (neu), II. (keine Fremdänderungen), III. (keine 
Fremdaufhebungen), IV. 
Zustimmung 

Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (EG SchKG)  
(gemäss Beilage 5 der Botschaft) 

I., § 22 Abs. 2 , Abs. 3 (neu), § 26 Abs. 1 Einleitungssatz, II. (keine Fremdänderungen), III. (keine 
Fremdaufhebungen), IV. 
Zustimmung 

Anträge gemäss Botschaft / Schlussabstimmungen 

Antrag 1 wird mit 111 gegen 0 Stimmen gutgeheissen. 

Antrag 2 wird mit 114 gegen 2 Stimmen gutgeheissen. 

Antrag 3 wird mit 115 Stimmen gegen 1 Stimme gutgeheissen. 

Antrag 4 wird mit 116 gegen 2 Stimmen gutgeheissen. 

Antrag 5 wird mit 119 gegen 0 Stimmen gutgeheissen. 

Beschluss 

1. 

Der Entwurf einer Änderung des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EG 
ZGB) im Bereich der Verbesserung des Schutzes gewaltbetroffener Personen wird in 2. Beratung 
zum Beschluss erhoben. 

2. 

Der Entwurf einer Änderung des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EG 
ZGB) im Bereich des Handelsregisterrechts wird in 2. Beratung zum Beschluss erhoben. 

3. 

Der Entwurf einer Änderung des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EG 
ZPO) wird in 2. Beratung zum Beschluss erhoben. 

4. 

Der Entwurf einer Änderung des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Freizügigkeit der 
Anwältinnen und Anwälte (EG BGFA) wird in 2. Beratung zum Beschluss erhoben. 

5. 

Der Entwurf einer Änderung des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Schuld-betreibung 
und Konkurs (EG SchKG) wird in 2. Beratung zum Beschluss erhoben. 
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Fakultatives Referendum 

Der Beschluss gemäss den Ziffern 1–5 untersteht dem fakultativen Referendum gemäss § 63 Abs. 1 
lit. a der Verfassung des Kantons Aargau. 

Pascal Furer 
Präsident 

Rahel Ommerli 
Ratssekretärin 
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